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Postgelände in Leverkusen-Wiesdorf 

zwischen 

der Stadt Leverkusen, vertreten durch den Oberbürgermeister, Dezernat für Planen und 

Bauen, Friedrich-Ebert-Platz 1, 51373 Leverkusen 

- im Folgenden „Stadt“ genannt -

und 

der GEVI Projekt Leverkusen I GmbH, vertreten durch Herrn Geschäftsführer Gerd Esser, 

Hansaallee 228, 40547 Düsseldorf 

- im Folgenden „Vorhabenträgerin“ genannt -

Präambel 

In der gemeinsamen Absicht, das Alte Postgelände zwischen Heinrich-von-Stephan-Straße 

und Europaring einer attraktiven städtebaulichen Nutzung zuzuführen, vereinbaren die 

Parteien den vorliegenden Letter of Intent. In Abstimmung mit der Stadt und auf Kosten der 

Vorhabenträgerin wurde eine städtebauliche Mehrfachbeauftragung durchgeführt, um die 

beste städtebauliche Idee für den Bereich westlich des Bahnhofes Leverkusen-Mitte und 

Heinrich-von-Stephan-Straße sowie östlich des Europarings zu küren. Einstimmiger Sieger 

der städtebaulichen Mehrfachbeauftragung ist das Planungsbüro Ferdinand Heide aus 

Frankfurt/Main. Zwischenzeitlich hat die Stadt beschlossen, diese Planung in eine 

Rahmenplanung zu überführen. Auf Grundlage dieser fortzuführenden Rahmenplanung soll 

sodann der Bebauungsplan 243/I „Wiesdorf – zwischen Europaring, Heinrich-von-Stephan-
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Straße und Manforter Straße (Postgelände)“ aufgestellt werden. Anliegen der Stadt ist, dass 

auf den Grundstücksflächen der Vorhabenträgerin die geplante Bebauung vollständig 

errichtet wird. Hierzu ist die Vorhabenträgerin bereit. Für einen Teil des Geltungsbereiches 

des aufzustellenden Bebauungsplanes 243/I wird die Vorhabenträgerin einen Antrag auf 

Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes stellen. Dieser Geltungsbereich 

ergibt sich aus Anlage 1. 

§ 1

Aufstellung Bebauungsplan 

Die Stadt hat beschlossen (Beschluss 2019/2811), auf der Grundlage der Rahmenplanung des 

Büros Ferdinand Heide einen Bebauungsplan im Rahmen der Planungshoheit aufzustellen. 

Auf die Vorschrift des § 1 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB wird hingewiesen. 

Die Vorhabenträgerin ist bereit, sich in den Planungsprozess einzubinden mit dem Ziel, ein 

attraktives Quartier für Verwaltung, Büro, Beherbergungsbetriebe, verschiedene 

Wohnformen, quartiersbezogene Nahversorgung und personenbezogene 

Dienstleistungsangebote zu verwirklichen.  

§ 2

Bauverpflichtung und Nachweis der Leistungsfähigkeit 

Die Vorhabenträgerin ist bereit und in der Lage, gem. den künftigen Festsetzungen des 

Bebauungsplans 243/I bzw. des angestrebten vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf den im 

Eigentum befindlichen Grundstücksflächen sämtliche Gebäude zu errichten, die der 

Bebauungsplan zulassen wird. Die künftigen Nutzungen ergeben sich aus § 1 Abs. 2. 

Die Vorhabenträgerin ist ebenso bereit, mit der Stadt im Rahmen eines 

Durchführungsvertrages gem. § 12 BauGB diese Bauverpflichtung einzugehen. Der 

Durchführungsvertrag soll bereits vor der Offenlage in einem zwischen den Parteien 

abgestimmten Entwurf vorliegen. Dieser sieht eine verbindliche Bauverpflichtung für 

sämtliche Baufelder mit einer Fristsetzung vor. 
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Die Vorhabenträgerin wird zum Nachweis ihrer Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die 

Vorhabenrealisierung nach der Offenlage eine auf diesen Zeitpunkt abgestellte, vorlegbare 

Finanzierungsbestätigung mit entsprechenden Auflagen eines deutschen 

Finanzierungsinstitutes für die Durchführung der Erschließungsmaßnahmen sowie die 

Errichtung der Hochbauten vorlegen. 

§ 3

Gestaltung 

Zur Qualitätssicherung wird ein Gestaltungsgremium eingesetzt, das Empfehlungen für die 

Gestaltung der Fassaden und der Freiräume (Grünplanung) ausspricht. Dieses Gremium 

besteht aus der Baudezernentin Frau Andrea Deppe, dem Vorsitzenden des Preisgerichtes der 

städtebaulichen Mehrfachbeauftragung, Herrn Architekten Kaspar Kraemer, Köln, sowie 

dem Beisitzer des Preisgerichtes, Herrn Prof. Thomas Fenner, Düsseldorf. 

Das Gestaltungsgremium wird sich mit jedem einzelnen Vorhaben beschäftigen, auch mit 
dem Hotel. Innerhalb von 4 Wochen nach Eingang eines Antrages der Vorhabenträgerin wird 

das Gestaltungsgremium tagen. Die Vorhabenträgerin sowie der von ihr für das einzelne 

Vorhaben beauftragte Architekt bzw. Landschaftsarchitekt sind berechtigt, an der Sitzung 

des Gestaltungsgremiums teilzunehmen und vorzutragen. 

§ 4

Hotel 

Im nordwestlichen Teil des Plangebietes soll ein Hotel errichtet werden. Als Betreiber steht 

bereits ein renommiertes Unternehmen zur Verfügung. Aus wirtschaftlichen Gründen ist der 

Vorhabenträgerin sehr daran gelegen, das Hotel sobald als möglich zu realisieren, da das 

Hotel auch eine Finanzierungsgrundlage für die weitere Bebauung darstellt. Die für das Hotel 

bereits von der Vorhabenträgerin gestellte bauplanungsrechtliche Bauvoranfrage soll sobald 

wie möglich auf der Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 114/74 „Fr.-Ebert-Platz“ gem. § 31 

Abs. 2 BauGB, spätestens mit Planreife bzw. Teilplanreife gem. § 33 BauGB nach Vorlage 
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im Bauausschuss positiv beschieden werden. Das Hotel wird ebenfalls zum Gegenstand der 

Bauverpflichtung des Durchführungsvertrages gemacht. 

§ 5
Verkehrliche Erschließung 

Die Parteien sind sich einig, dass – insbesondere für den MIV-freien ZOB – eine 

Verbindungs- und Erschließungsstraße zwischen der Heinrich-von-Stephan-Straße und dem 

Europaring herzurichten ist. Zudem wird auf dem Europaring auf Höhe der Verbindungs- 

und Erschließungsstraße ein Knotenpunkt ausgebildet, so dass von der Verbindungs- und 

Erschließungsstraße Verkehre nach Norden und Süden geführt werden können. Der ruhende 

Verkehr soll ganz überwiegend in einer Tiefgarage untergebracht werden.  

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, Teile der Kosten für die Herstellung der 

Erschließung zu übernehmen. Hierzu wird ein gesonderter Kostenübernahmevertrag 

abgeschlossen. Bei der Verteilung der Kosten soll die Überlegung im Vordergrund stehen, 

in welchem Umfang Verkehre durch das Vorhaben im Plangebiet induziert werden bzw. 

ob die verkehrliche Optimierung übrigen Verkehren dient. 

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, spätestens mit Planreife gem. § 33 BauGB eine 

Erfüllungsbürgschaft bei der Stadt einzureichen, die sich auf die von der Vorhabenträgerin zu 

finanzierenden Teile der Erschließungsmaßnahmen bezieht. 

§ 6
Mobilitätskonzept 

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, zur Reduzierung des planinduzierten MIV 

ein Mobilitätskonzept zu erstellen. Dieses wird u.a. Fahrradabstellräume, 

Lastenfahrräder, E-Bike-Anschlüsse sowie die Bereitstellung von Carsharing vorsehen. 
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§ 7

Zeitplan 

Die Verwaltung beabsichtigt, mit Unterstützung der Vorhabenträgerin den politischen 

Gremien den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Vorhaben- und 

Erschließungsplan in der ersten Jahreshälfte 2020 vorzulegen, damit ein Offenlagebeschluss 

gem. § 3 Abs. 2 BauGB gefasst werden kann. Zu diesem Zeitpunkt wird ein 

unterschriftsreifer Entwurf eines Durchführungsvertrages ebenso vorliegen wie auch eine 

Darstellung der Fassadengestaltung des Hotels. Zwingende Voraussetzung für den 

Offenlagebeschluss ist das Vorliegen des Rahmenplans (vgl. Präambel) für einen Beschluss 

gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB.

§ 8
Rechtsnachfolge 

Die Vorhabenträgerin ist berechtigt, mit Zustimmung der Stadt die Durchführung des 

Vorhabens sowie Erschließungsmaßnahmen einem Dritten zu überlassen, sofern der Dritte 

sich schriftlich gegenüber der Stadt verpflichtet, alle sich ergebenden Pflichten und 

Bindungen der Vorhabenträgerin zu übernehmen. Die Stadt darf die Zustimmung nur 

verweigern, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Umsetzung der Vorhaben- 

und Erschießungsmaßnahmen gefährdet ist.  

Leverkusen, den ____________________ Düsseldorf, den _____________________ 

_________________________________ 

(Stadt Leverkusen) 

_________________________________ 

(GEVI Projekt Leverkusen I GmbH) 
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Geltungsbereich vorhabenbezogener B-Plan

Geltungsbereich B-Plan Nr. 243/1

<^ Stadt Leverkusen Fachbereich Stadtplanung
Projekt: Bebauungsplan Nr. 243/1 "Wiesdorf - zwischen Europaring,
Heinrich-von-Stephan-Straße und Manforter Straße (Postgelände)"
Maßstab M 1:2.000 Stand: September 2019
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